
Status S Status F (VA)

Aargau Ja Nein Keine Altersgrenze

Vorstudium: Da dieses als als Sek-II-Ausbildung gilt, 

beträgt der jährliche Höchstbetrag  Fr. 5'000.— 

(wenn bei Eltern wohnhaft) und Fr. 12'000.— bei 

eigenem Haushalt.

Reguläres Studium (Ausschliesslich Erststudium): 

2/3 durch Stipendium, 1/3 durch Darlehen;

Höchstansatz CHF 16'000.–, wovon max. 10'667.– als 

Stipendium

Zusätzlich Darlehen bis CHF 10'000.– möglich.

Für ein Zweitstudium können ausschliesslich 

zinslose Darlehen gewährt werden. Dabei zählt 

jedes abgeschlossene Studium im Ausland an einer 

staatlichen Institution.

Frühestens 2 Monate vor dem Start der Ausbildung, 

spätestens am letzten Tag vom 3. Monat nach dem 

Start.

Beispiel:

Wenn Ihr Studium im September beginnt, können 

Sie den Antrag ab Juli bis spätestens am 31. 

Dezember einreichen.

Appenzell A.Rh. Nein Nein
40 Jahre, danach nur noch Darlehen Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

Spätestens 3 Monate nach Semesterbeginn. 

Unterlagen für die Gesuchseinreichung werden 

nach einer telefonischen Kontaktaufnahme mit 

dem Stipendienamt verschickt.

Appenzell I.Rh. Nein Nein
35 Jahre, danach nur noch Darlehen Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht
Bis spätestens am Ende des ersten Semesters

Basel-Landschaft Ja Nein Keine Altersgrenze

Je nach persönlichen Voraussetzungen. 

Grundsätzlich CHF 8'400 für Stipendien während 

universitären Ausbildungen. Bei verheirateten 

Bewerber*innen liegt der Höchstbetrag bei CHF 

20'000. Für ein ergänzendes Darlehen liegt der 

Höchstbetrag bei CHF 7'000.

Studienjahresbeginn Mai, Juni, Juli, August: 

Eingabe bis 31.August

Studienjahresbeginn September, Oktober, 

November, Dezember: Eingabe bis 31.Oktober

Eingabefrist

Stipendienzugang: Kantonale Übersicht 

Kanton (Link)

Aktueller Stand

Altersgrenze Höchstansätze Tertiärstufe (pro Jahr)

https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/hochschulen/stipendien?dl=stipendien-und-darlehen-beantragen-9a437bdd-98dd-4539-99c8-18a323290f08_de
https://ar.ch/verwaltung/departement-bildung-und-kultur/amt-fuer-mittel-und-hochschulen-und-berufsbildung/abteilung-ausbildungs-und-studienbeitraege/vorgehen/
https://www.ai.ch/themen/bildung/stipendien
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-sportdirektion/berufsbildung-mittelschulen-und-hochschulen/hauptabteilung-berufsbildung/ausbildungsbeitraege


Basel-Stadt Nein Ja 

40 Jahre, Ausnahme bei Ausbildung 

aus wirtschaftlicher Notwendigkeit
Höchstansatz CHF 19'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht
Bis spätestens 31. Oktober 

Bern Nein* Nein* 35 Jahre Keine Höchstansätze

30. Juni für Ausbildungsjahre, die in der ersten 

Jahreshälfte beginnen; 31. Dezember für 

Ausbildungsjahre, die in der zweiten Jahreshälfte 

beginnen

Freiburg Ja Ja 40 Jahre

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

Sozialhilfebeziehende, die studieren, müssen die 

erhaltene Sozialhilfe während der Ausbildung 

zurückbezahlen.

Im ersten Semester des Ausbildungsjahres bis zum 

28. Februar 

Genf

Ja, nach 

einer 

Wartefrist 

von 5 Jahren

Ja Keine Altersgrenze

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

Für Master nur Darlehen möglich

Spätestens 6 Monate nach Semesterbeginn

Glarus Nein Nein 45 Jahre

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 5'000 erhöht

Darlehen möglich, wenn das Stipendium nicht 

ausreicht

Spätestens 3 Monate nach Semesterbeginn

Graubünden Ja Ja 40 Jahre

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 5'000 erhöht

Darlehen möglich, wenn das Stipendium nicht 

ausreicht, resp. nicht gesprochen wurde. Verfügt 

eine Person bereits über einen Bachelor, kann kein 

Stipendium für einen zweiten Bachelor gesprochen 

werden.

Spätestens 3 Monate nach Semesterbeginn

Jura Nein Nein 50 Jahre
Höchstansatz CHF 18'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

Bei Semesterbeginn zwischen August-November: 

31. Januar

Bei Semesterbeginn zwischen Januar-Februar:  30. 

April

https://www.bs.ch/ed/hochschulen/amt-fuer-ausbildungsbeitraege
https://www.bkd.be.ch/de/start/dienstleistungen/foerderung-und-unterstuetzung/ausbildungsbeitraege/stipendien.html
https://www.fr.ch/de/bildung-und-schulen/stipendien-und-studiendarlehen
https://www.ge.ch/obtenir-bourse-pret-etudes-apprentissage
https://www.gl.ch/verwaltung/bildung-und-kultur/hoeheres-schulwesen-und-berufsbildung/ausbildungsbeitraege/stipendienstelle.html/7808/l/de
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/dd/themen/stipendien/GESUCHSFORMULAR/Seiten/start.aspx
https://www.jura.ch/bourses


Luzern Nein Nein
Altersgrenze 50, danach nur noch 

Darlehen

Höchstansatz Stipendien: CHF 13'000, Höchstansatz 

Darlehen CHF 10'000

Ist der Fehlbetrag tiefer als CHF 5'000, erfolgt die 

Unterstützung ausschliesslich durch Stipendien; ist 

der Fehlbetrag höher, werden für den CHF 5000 

übersteigenden Teil je zur Hälfte Stipendien und 

Darlehen gewährt

Spätestens 3 Monate nach Semesterbeginn

Neuenburg Nein Ja 35 Jahre, danach nur noch Darlehen
Höchstansatz CHF 24'000, zusätzlich CHF 6'000 pro 

Kind
31. Dezember 

Nidwalden Nein Nein 50 Jahre 

Höchstansatz CHF 16'000

Ergänzend sind Darlehen möglich. Diese dürfen 

max. 30% der Unterstützung ausmachen
Spätestens 8 Wochen nach Semesterbeginn

Obwalden Nein Nein Keine Altersgrenze

Höchstansatz CHF 16'600, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

70% der Unterstützung als Stipendium, 30% als 

Darlehen 

Während dem Ausbildungsjahr

Sankt Gallen

Ja, jedoch 

nur, wenn die 

Eltern 

ebenfalls im 

Kanton SG 

leben.

Ja, jedoch 

nur, wenn die 

Eltern 

ebenfalls im 

Kanton SG 

leben.

Die Zeit zwischen dem 

voraussichtlichen Abschluss der 

Ausbildung und des Pensionsalter 

muss 3x länger sein als die 

ordentliche Ausbildungsdauer

Höchstansatz CHF 16'000 für ledige, CHF 22'000 für 

Verheiratete. Pro Kind wird der Ansatz um CHF 4'000 

erhöht.

Herbstsemester: Bis 15. November

Frühlingssemester: Bis 15. Mai

Schaffhausen Ja Ja 35 Jahren 

Höchstansatz CHF 16'000 für Ledige, CHF 20'000 für 

Verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft 

lebende. Pro Kind wird der Ansatz um CHF 4'000 

erhöht

Spätestens 2 Monate nach Semesterbeginn

Schwyz Ja Ja 45 Jahre

Höchstansatz CHF 13'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 3'000 erhöht

Ausbildungsbeginn Mai-Oktober: 1.Dezember. 

Ausbildungsbeginn November-April: 1. Juli

https://beruf.lu.ch/Beratung_und_Unterstuetzung/Finanzielle_Unterstuetzung/Fachstelle_Stipendien
https://www.ne.ch/autorites/DECS/SASO/bourses/Pages/Conditions-prealables.aspx
https://www.nw.ch/stipendien/1222
https://www.ow.ch/dienstleistungen/1462
https://www.sg.ch/bildung-sport/stipendien-und-studiendarlehen.html
https://berufsbildung-sh.ch/stipendien
https://www.sz.ch/behoerden/verwaltung/bildungsdepartement/amt-fuer-berufsbildung/ausbildungsfinanzierung.html/8756-8758-8802-9466-9469-11332


Solothurn Nein Ja Keine Altersgrenze

Höchstansatz CHF 16'000 für Ledige, CHF 22'000 für 

Verheirateteoder in eingetragener Partnerschaft 

lebende, pro Kind wird der Ansatz um CHF 4'000 

erhöht

Ausbildungsbeginn August-Dezember: 15. 

November. 

Ausbildungsbeginn Januar-Juni: 15. Mai

Tessin Nein Nein 54 Jahre bei Ausbildungsbeginn
Höchstansatz CHF 20'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht. Vor Ausbildungsbeginn 

Thurgau Ja Ja Keine Altersgrenze

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 5'000 erhöht

Darlehen möglich, wenn das Stipendium nicht 

ausreicht

Herbstsemester: 15. November. Frühlingssemester: 

15. Mai

Uri Nein Nein*
50 Jahre; ab 40 Jahren jedoch nur 

noch Darlehen

Höchstansatz CHF 16'000 für Ledige, CHF 19'000 für 

Verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft 

lebende, pro Kind wird der Ansatz um CHF 4'000 

erhöht

Spätestens  Ende September

Waadt Nein ja Keine Altersgrenze ?
30. September, bei späterem Einreichen wird das 

Stipendium entsprechend gekürzt

Wallis Nein Nein 35 Jahre, danach nur noch Darlehen

Höchstansatz CHF 16'000, pro Kind wird der Ansatz 

um CHF 4'000 erhöht

Sozialhilfebeziehende, die studieren, müssen die 

erhaltene Sozialhilfe während der Ausbildung 

zurückbezahlen

31. Dezember für das Herbstsemester resp. ganzes 

akademische Jahr.

30. April für das Frühlingssemester.

Zug Nein Nein Altersgrenze 40 Jahre Höchstansatz CHF 16'000 Spätestens 4 Wochen nach Semesterbeginn

Zürich

Ja, nach 

einer 

Wartefrist 

von 5 Jahren

Ja, nach 

einer 

Wartefrist 

von 5 Jahren

45 Jahre, ab 35 Jahren jedoch nur 

noch Darlehen
Keine Höchstansätze

Herbstsemester: 31. August

Frühlingssemester: 31. Januar

* Parlamentarischer Vorstoss für eine Stipendienberechtigung vom Kantonsrat angenommen. Vernehmlassung der Gesetzesänderung im Gange.

Stand: 5. Juni 2026

https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/departementssekretariat/stipendien-und-darlehen/
https://www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/borsa-di-studio
https://stipendien.tg.ch/ausbildungsbeitraege.html/4445
https://www.ur.ch/dienstleistungen/3107
https://www.vd.ch/themes/formation/aides-financieres-aux-etudes-et-a-la-formation-professionnelle-bourses-ou-prets/informations-principales
https://www.vs.ch/de/web/saajf/demande-de-bourses-et-prets-d-etudes
https://zg.ch/de/bildung/bslb/ausbildungsbeitraege
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/ausbildungsbeitraege.html



